Amtsgericht Meif3en Meil3en, 08. Oktober 2025

E 32a-1/25

GESCHAFTSVERTEILUNGSPLAN

A
Richterliche Zustandigkeiten

Das Prasidium des Amtsgerichts Meil3en hat folgenden
richterlichen Geschaftsverteilungsplan
mit Wirkung ab 13. Oktober 2025 beschlossen:
l. Im Einzelnen
Referat 1: Direktor des Amtsgerichts Falk
1. Entscheidungen Uber Strafbefehlsantrage und Einspriiche *RK 201
(Cs-Sachen) gegen Erwachsene nach turnusmaéaRiger Zuteilung
(siehe nachfolgend G)
2. Bewahrungsiiberwachung in Strafsachen gegen Erwachsene RK 201

fur Referat 1
3. alle richterlichen Entscheidungen nach dem Sachsischen

Schiedsstellengesetz RK 701
4. alle Entscheidungen in Verfahren, die nicht besonders aufgefiihrt

sind. RK 701
5. alle AR-, Bs- und Gs-Strafsachen gegen Erwachsene RK 201
6. Samtliche Antrage auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren RK 201

gemal 8§ 417ff. StPO vor dem Einzelrichter gegen erwachsene

Angeschuldigte. Die Zuteilung erfolgt aul3erhalb des Turnus fir die

Zuteilung von Ds-Strafsachen gegen Erwachsene Angeschuldigte,

die im Ubrigen unberiihrt bleibt.
7. Polizeigewahrsamssachen gemal § 22 SachsPolG RK 417

Referat 2: Richterin am Amtsgericht Holubetz

Zivilsachen ohne neue Zuteilung RK 102

Referat 3: nicht besetzt
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Referat 4: Richterin Strehl

1. Zivilsachen nach turnusméaRiger Zuteilung RK 104
(siehe nachfolgend C)

2. Entscheidungen nach dem Erbbaurechtsgesetz

Referat 5: nicht besetzt

Referat 6: Weiterer aufsichtfUhrender Richter als standiger Vertreter des
Direktors Viehof

1. Familiensachen nach turnusmafiger Zuteilung RK 306
(siehe nachfolgend D).

2. Richterliche Entscheidungen in Zwangsvollstreckungssachen RK 506
und Mahnverfahren.

3. Adoptionssachen (siehe nachfolgend D Nr. 3) RK 306
4. alle Entscheidungen Uber Ablehnungsgesuche gemar 88 24

Abs. 3 und 30 StPO sowie § 45 Abs. 2 ZPO mit Ausnahme von
Ablehnungsgesuchen gegen RiinAG Dittmann und RIAG Schmidt.

Referat 7: Richterin am Amtsgericht Pospischil
1. Schoffengerichtssachen gegen Erwachsene RK 207

2. Bewahrungssachen in Ls-Strafsachen gegen Erwachsene RK 207
fir Referat 7 (siehe nachfolgend | Nr. 1)

Referat 8: Richterin am Amtsgericht Dittmann bis 31.12.2025 (a)
ab 15.10.2025 Richter am Amtsgericht Schmidt (b)

1. Familiensachen nach turnusmaRiger Zuteilung RK 308
(siehe nachfolgend D)

2. Adoptionssachen (siehe nachfolgend D Nr. 3) RK 310
Vom 13.10.2025 bis 31.12.2025 ist die Zustandigkeit von Richterin am Amtsgericht

Dittmann auf die Bearbeitung von Korrektur- oder Ergédnzungsantragen zu von ihr
erlassenen Entscheidungen beschranki.
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Referat 9: Richter am Amtsgericht Ball

1. Jugendschoffengerichtssachen einschlief3lich der Jugendschutz- RK 209
Sachen

2. Jugendrichtersachen (Cs-, Ds-, AR-, Bs-, Gs- und VRJs-Sachen) RK 209
einschlief3lich Jugendschutzsachen

3. Bul3geldverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende RK 209

einschliellich aller Antrage auf gerichtliche Entscheidung geman
§ 62 OWIG, auf Erzwingungshaft und sonstige Buf3geldsachen.

Referat 10: Richter am Amtsgericht Hesper (a) (teilweise verhindert),
Teilvertretung durch VRILG Dr. Kiel3 in Nachlasssachen
und RiAGstV Viehof in Aufgebotsverfahren und
Beratungshilfesachen

1. Betreuungs-, Unterbringungssachen und betreuungsgerichtliche RK 410
Zuweisungssachen nach 88 271 ff., 8§ 312 ff. und 88 340 f. FamFG
sowie Freiheitsentziehungssachen gem. 88 415 ff. FamFG im
Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz nach Zuteilung
(siehe nachfolgend E)

2. richterliche Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit:
a) in Nachlasssachen (VRILG Dr.KieR) RK 610
b) in Aufgebotsverfahren (RiAGstV Viehof) RK 710
c) Uber Erinnerungen in Beratungshilfesachen RK 710
(RIAGstV Viehof)

Referat 11: Richter am Amtsgericht Ball (a), N.N. ab 18.10.2025
Richterin Hofmann (b)

1. RIAG Ball ibernimmt von Richterin Walther mit Wirkung ab RK 211
1.10.2024 alle in Referat 11 bis 30.09.2024 eingegangen
und noch nicht bearbeiteten Antrage auf Erlass von Straf-
befehlen gegen Erwachsene sowie alle bis zum 30.09.2024
in Referat 11 eingegangenen Einspriiche gegen Strafbefehle
gegen Erwachsene in denen noch kein Termin zur Hauptver-
handlung bestimmt war oder bestimmt ist sowie die Bearbeitung
aller ab 1.10.2024 eingehenden Einspriche gegen Strafbefehle,
die bis zum 30.09.2024 erlassen wurden.

Alle bis 30.9.2024 in Referat 11 eingegangenen Einzelrichter-
strafsachen gegen Erwachsene (DS-Sachen), die noch nicht
erledigt sind und in denen noch kein Termin zur Hauptverhand-
lung bestimmt war oder bestimmt ist, werden Referat 18 zur
Bearbeitung tibertragen

*RK=Richterkennziffer GVP Richter 2025



2. Entscheidungen uber Strafbefehlsantrdge und Einspruche RK 211
gegen Erwachsene nach turnusmaRiger Zuteilung
(siehe nachfolgend G)

3. Bewahrungsiiberwachung in Strafsachen gegen Erwachsene fur
Referat 11

4. Richterin Hofmann bearbeitet bis zum Abschluss alle im Referat 11
bis 30.09. 2024 eingegangen und nicht RIAG Ball oder
Richterin Wilzki (Referat 18) Ubertragenen Einzelrichterstrafsachen
gegen Erwachsene und Einspriiche gegen Strafbefehlsantrage gegen
Erwachsene.

Referat 12: Richterin am Amtsgericht Holubetz

1. Zivilsachen nach turnusmaRiger Zuteilung RK 112
(siehe nachfolgend C)

2. Guterichterin gemal § 278 Abs. 5 ZPO und § 36 Abs. 5 FamFG RK 112
(RiinAG Holubetz)

3. Entscheidungen in Wohnungseigentumssachen RK 112
RiinAG Holubetz tGbernimmt ab 15. Januar 2024 die Bearbeitung aller
im Referat 4 noch anhangigen Wohnungseigentumssachen
(RiinAG Holubetz)

4. Ablehnungsgesuche gegen:

- RIiinAG Dittmann, RIAG Schmidt und RIAGStVG Viehof, soweit
sie als Familienrichter abgelehnt wurden,

- RIAGstV Viehof in Vollstreckungssachen, soweit RiinAG
Dittmann in dessen Vertretung téatig werden musste.

Im Verhinderungsfall gilt die allgemeine Vertretungsregelung.

5. Verfahren des Referats 12, die nach MaRRgabe der bis 28.02.2025 RK 112
geltenden Geschaftsverteilungsplane RiinAG Jacob Pfitzenreiter und
Riin Strehl zur Bearbeitung zugewiesen wurden und bis 01.03.2025
noch nicht erledigt sind, werden ab 01.3.2025 von RiinAG Holubetz
weiterbearbeitet.

Referat 13: Richter am Landgericht Leibfritz

1. Isolierte Unterhaltsverfahren RK 313

2. Wiederaufgenommene Versorgungsausgleichsverfahren i.S.v. RK 313
§ 50 Versorgungsausgleichsgesetz, die durch den Geschéafts-
verteilungsplan des Amtsgerichts Meil3en vom 09.12.2013 dem
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Referat 13 zugewiesen wurden, mit Ausnahme der Verfahren,
die Referat 6 mit Beschluss des Prasidiums vom 31.01.2019
zur Bearbeitung zugewiesen sind

3. Ehescheidungssachen einschliel3lich anhangig gemachter Folge- RK 313
sachen gemanR § 137 Abs. 2 FamFG, die durch den Geschéfts-
verteilungsplan des Amtsgerichts Mei3en vom 15.12.2016
zugewiesen wurden, mit Ausnahme der Verfahren, die Referat 8
mit dem Geschéaftsverteilungsplan vom 14.12.2017 zur Bearbeitung
zugewiesen sind

Referat 14: N.N. (Vollvertretung durch DirAG Falk, RiinAG Pospischil
und N.N. ab 18.10.2025 Riin Hofmann nach Zuteilung — nachfolgend E)

Betreuungs-, Unterbringungssachen und betreuungsgerichtliche RK 414
Zuweisungssachen nach 8§ 271 ff., 8§ 312 ff. und 88 340 f. FamFG

sowie Freiheitsentziehungssachen gem. 88 415 ff. FamFG im

Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz nach Zuteilung

(siehe nachfolgend E)

Referat 15: Richter am Landgericht Leibfritz

Alle Zivilsachen, die ausschlieRRlich Verkehrsunfallsachen betreffen RK 115
und zum 01.10.2022 dem Referat 115 C zugeordnet sind.

Verfahren, in denen Richterin Walther Verkiindungstermine nach dem

30. November 2022 bestimmt hat, werden von ihr weiterbearbeitet.

Referat 16: N.N. ab 18.10.2025 Richterin Hofmann

BuRgeldverfahren gegen Erwachsene einschliellich aller Antrage RK 216
auf gerichtliche Entscheidung insbesondere gemaf 88§ 62ff., 103ff.

OWiIG, & 25a Abs. 3 StVG, Erzwingungshaftsachen und sonstige

Bul3geldsachen gegen Erwachsene

Referat 17: Richterin Gersdorf

1. Einzelrichterstrafsachen gegen Erwachsene ( Ds-Sachen) RK 217
nach turnusmafiger Zuteilung (siehe nachfolgend G)

2. Bewahrungssachen in Ds-Strafsachen gegen Erwachsene fir RK 217
fur Referat 17 einschlie3lich Bewé&hrungsuberwachungen fir
andere Gerichte in Ls- und Ds-Strafsachen gegen Erwachsene

Referat 18: N.N.

1. Einzelrichterstrafsachen gegen Erwachsene (Ds-Sachen) RK 218
nach turnusmafiger Zuteilung (siehe nachfolgend G)

*RK=Richterkennziffer GVP Richter 2025



6

2. Entscheidungen uber Strafbefehlsantrdge und Einspriche RK 218
gegen Erwachsene nach turnusméaRiger Zuteilung
(siehe nachfolgend G)

3. Bewahrungsuiberwachung in Strafsachen gegen Erwachsene RK 218
fur Referat 18

4. Referat 18 tbernimmt mit Wirkung ab 1.10.2024 zur weiteren RK 218
Bearbeitung folgende Verfahren:

a) alle in Referat 1 im Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2023
eingegangenen und noch nicht erlassenen Strafbefehlsantrage
gegen Erwachsen sowie alle im gleichen Zeitraum einge-
gangenen Strafbefehlsverfahren gegen Erwachsene in denen
Einspriiche eingelegt wurden und in denen noch kein Termin
zur Hauptverhandlung bestimmt war oder bestimmt ist.

b) alle in Referat 11 bis 30.9.2024 eingegangenen Einzelrichter-
strafsachen gegen Erwachsenen in denen noch kein Termin zur
Hauptverhandlung bestimmt war oder bestimmt ist.

c) alle in Referat 17 im Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022
eingegangenen und unerledigten Einzelrichterstrafsachen gegen
Erwachsene (DS-Sachen)

5. Alle in Referat 1 eingegangenen Strafbefehlsverfahren betreffend RK 218
Delikte gemanR 88 278 und 279 StGB sowie die in Referat 11 seit
01.10.2024 eingegangenen Strafbefehlsverfahren betreffend Delikte
geman 88 278 und 279 StGB werden ab 01.01.2025 in Referat 18
Ubernommen soweit noch kein Hauptverhandlungstermin bestimmt
ist.
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Il.  Vertretungsregelung

Es werden vertreten:

1. Vertretung

2. Vertretung

3. Vertretung

4. Vertretung

DirAG Falk (Strafsachen)

Riin Gersdorf

Riin Hofmann

RiinAG Pospischil

RIAG Ball

RiinAG Pospischil (Strafsachen)

RIAG Ball

Riin Gersdorf

DirAG Falk

Riin Hofmann

Richterin Strehl

RiinAG Holubetz

RILG Leibfritz

RiinAG Dittmann bis 14.10.2025
RIAG Schmidt ab 15.10. 2025

RiAGstV Viehof

RiAGstV Viehof RiinAG Dittmann bis 14.10.2025 RILG Leibfritz Richterin Strehl RiinAG Holubetz
RIAG Schmidt ab 15.10.2025

Riin Gersdorf DirAG Falk RiinAG Pospischil Riin Hofmann RIAG Ball

RiinAG Dittmann bis 14.10.2025 RIAGstV Viehof RILG Leibfritz RiinAG Holubetz Richterin Strehl

RIAG Schmidt ab 15.10.2025

RIAG Ball RiinAG Pospischil DirAG Falk Riin Gersdorf Riin Hofmann
RIAG Hesper geman E Nr. 2 gemal E Nr. 2 gemaf E Nr. 2 gemal E Nr. 2
RiinAG Holubetz Riin Strehl RILG Leibfritz RiinAG Dittmann bis 14.10.25 RiAGstV Viehof

RIAG Schmidt ab 15.10.2025

Riin Hofmann (BuRgeldsachen) | Riin Gersdorf DirAG Falk RIAG Ball RiinAG Pospischil
Richterreferat 14 N.N. geméal E Nr. 2 gemal E Nr. 2 gemal E Nr. 2 gemal E Nr. 2
Referat 18 N.N.

zu Endziffern 0 — 2 DirAG Falk Riin AG Pospischil Riin Hofmann Riin Gersdorf

zu Endziffern 3-5 RiinAG Pospischil Riin Hofmann DirAG Falk Riin Gersdorf

zu Endziffern 6 - 9 RIAG Ball RiinAG Pospischil Riin Gersdorf
VRILG Dr. KieR RIAGstV Viehof RiinAG Dittmann bis 14.10.25 RiinAG Holubetz Riin Strehl

RIAG Schmidt ab 15.10.25

RILG Leibfritz (Familiensachen)

Zivilsachen:
zu Endziffern 0 - 4
zu Endziffern 5-9

RiinAG Dittmann bis 14.10.2025

RIAG Schmidt ab 15.10.2025
Richterin Strehl
RiinAG Holubetz

RiIAGstV Viehof

RiiNAG Holubetz
Richterin Strehl

Richterin Strehl

RIAGstV Viehof
RiinAG Dittmann bis 14.10.2025
RIAG Schmidt ab 15.10.2025

RiinAG Holubetz

RiinAG Dittmann bis 14.10.2025
RIAG Schmidt ab 15.10.2025
RIAGstV Viehof




M. Ringvertretungsregelung

Ist der zur Vertretung nach Ziffer Il. berufene Richter verhindert, vertritt der nicht verhinder-
te Richter mit der im Verhaltnis zu dem gemaR Ziffer 11 Nr. 1 berufenen Vertreter néchst
hdheren Referatsordnungszahl (vgl. A 1). Sind alle Richter mit h6herer Referatsordnungs-
zahl verhindert, vertritt der nicht verhinderte Richter mit der niedrigsten Referatsordnungs-
zahl. Die Referatsordnungszahlen 2, 3, 5, 11, 14, 15 und 18 bleiben bei der Ringver-
tretungsregelung unbertcksichtigt.

Beispiel:

Richterin Strehl (Ordnungszahl 4) ist verhindert, Vertreterin ware nach Ziffer 11.
die ebenfalls verhinderte Richterin Holubetz (Ordnungszahl 12), weitere Vertreter
gemaR Ziffer Il. waren die ebenfalls verhinderten Richter, Richter Leibfritz
(Ordnungszahl 13) und Richterin Dittmann bzw. ab 15.10.2025 RIAG Schmidt
(Ordnungszahl 8) wund Richter Viehof (Ordnungszahl 6). Nach der
Ringvertretungsregelung vertritt sodann Richterin Pospischil (Ordnungszahl 7), bei
deren Verhinderung Richter Ball (Ordnungszahl 9) usw. Sind alle Richter mit
hoherer Ordnungszahl einschliel3lich Richterin Gersdorf (Ordnungszahl 17)
verhindert, vertritt Direktor des Amitsgerichts Falk (Ordnungszahl 1). Sind
Richterreferate mit mehreren Richtern besetzt, nehmen nur die Richter an der
Ringvertretungsregelung Teil, denen ein Buchstabe zugeordnet ist. Bei mehreren
zugeordneten Buchstaben erfolgt die Vertretung in alphabetischer Reihenfolge der
Buchstabenzuordnung.

B

Grundsatze fur die Festlegung der fur die Zuteilung der Zivil- und Familiensachen
maRgeblichen Reihenfolge der Eingange:

1. Bei natirlichen Personen ist der Anfangsbuchstabe des Familiennamens des Be-
klagten/Antragsgegners malf3gebend. Adelsbezeichnungen sowie andere Namens-
zuséatze wie Freiherr von, van, de, Mac, O’, El, Al usw. bleiben auf3er Betracht.

2. Im Ubrigen ist der Erste in der Bezeichnung des Beklagten vorkommende Familien-
name malRgebend. Enthélt dieser keinen Familiennamen, so entscheidet der erste
Buchstabe, z.B. ,Katholischer Firsorgeverein = ,K* Bei Firmen, Vereinen, Genos-
senschaften usw. ist die — in Zweifelsfallen festzustellende — Eintragung im Han-
dels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister ma3gebend.

Ist in der Firmenbezeichnung ein Familienname enthalten, so richtet sich die Sach-
bearbeitung nach den Anfangsbuchstaben des Familiennamens. Falls in der Fir-
menbezeichnung mehrere Familiennamen enthalten sind, ist der in der Buchstaben-
folge erste dieser Namen maf3gebend. Wenn neben der Firma Einzelpersonen ver-
klagt werden, die Gesellschafter oder Geschéftsfiihrer sind, so ist die Firma mal3ge-
bend, ansonsten gilt Ziffer 3.

Ist gerichtskundig oder wird in Zweifelsféllen in Handels-, Vereins- oder Genossen-
schaftsregistern festgestellt, dass eine Firma (Verein, Genossenschatft u. a.) in einer
fur die Zustandigkeit der Abteilung erheblichen Weise unrichtig bezeichnet oder
dass die als Firma bezeichnete Beklagte nicht eingetragen ist, so ist dies von der
angegangenen Abteilung neben dem Beklagten zu vermerken. Es ist dann die Ab-
teilung zustandig, die nach der richtigen Bezeichnung zustandig ist. Falls die als
Firma bezeichnete Beklagte nicht eingetragen ist, bestimmt sich die Zustandigkeit
nach der im Betreff angegebenen Bezeichnung geman Ziffer 1.
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3. Bei mehreren Beklagten entscheidet der Anfangsbuchstabe des Namens, der nach
dem Alphabet vorangeht.
Fallt ein Beklagter weg, etwa durch Klagerticknahme, so verbleibt das Verfahren in
dem vor dem Wegfall zustandigen Referat. Dies ist dann der Fall, wenn nachtraglich
eine andere Partei hinzutritt oder wenn an die Stelle des urspringlichen Beklagten
ein anderer tritt.

4. Richtet sich ein Mahnbescheid gegen mehrere Antragsgegner und hat nur ein Teil
dieser Antragsgegner Widerspruch oder Einspruch eingelegt, so bestimmt sich die
Zustandigkeit fur den Prozess nach dem Anfangsbuchstaben der Antragsgegner, die
im Zeitpunkt der Beschlussausfertigung Uber die Abgabe der Sache durch die
Mahnabteilung Widerspruch oder Einspruch eingelegt haben. Spatere Widerspriiche
oder Einspriiche weiterer Antragsgegner vermdgen an der damit geschaffenen Zu-
standigkeit nichts zu andern.

Bei Klagen gegen Stadte und Gemeinden entscheidet der Anfangsbuchstabe des
Namens der Stadt bzw. Gemeinde (z.B. Bad Ems = ,B“).

5. Bei Klagen gegen den Fiskus (auch gegen Bundesbahn oder Bundespost) ist der Ei-
genname malfgebend, z.B. ,Deutsche Bundespost” = ,B“, ,Freistaat Sachsen® = ,S*

Turnusmalige Zuteilung in Zivilsachen

1. Allgemeines

a) Samtliche in das Zivilprozessregister unter den Buchstaben C und H und in das AR-
(zivil) Register einzutragenden Eingadnge werden taglich in der Posteingangsstelle
sofort nach dem Eingang mit dem Eingangsstempel versehen.

b) Samtliche Eingénge sind taglich vor Dienstschluss der Verteilerstelle zuzuleiten. An-
trage auf Erlass einstweiliger Verfiigungen, einstweiliger Anordnungen und von Ar-
resten sind sofort der Verteilerstelle zuzuleiten und dort sofort dem Referat zuzutei-
len, das im Turnus an der Reihe ist (an nachst offener Stelle).

c) Im Ubrigen werden die an einem Arbeitstag eingegangenen Sachen erst am nachs-
ten Tag in der Verteilerstelle den mit Zivilsachen befassten Richterinnen und Rich-
tern zugeteilt.

An Sonn- und Feiertagen sowie an dienstfreien Werktagen eingehende Post — ein-
schlief3lich der Post aus dem Nachtbriefkasten an diesen Tagen — wird zur Post des
darauffolgenden Arbeitstages gerechnet.

2. Die Zuteilung durch die Verteilerstelle im Einzelnen:

a) Wohnungseigentumssachen einschlieBlich AR- und H- Verfahren werden mit
Wirkung ab 15. Januar 2024 Referat 12 zugeteilt.

b) Verkehrsunfallsachen werden nach der alphabetischen Reihenfolge der Beklagten
nach MaRgabe der in B festgelegten Grundséatze geordnet und dann entsprechend
dieser Ordnung und einer fortlaufenden Nummerierung taglich von 1 ab
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(Kennzahl) versehen.

c) Entsprechend den Kennzahlen werden die Verkehrsunfallsachen nunmehr den
Referaten 4 und 12 nach folgendem Schlissel zugeteilt, wobei die Reihe des
Vortages fortzufiihren ist:

- dem Referat 4: 10 Sachen
- dem Referat 12: 8 Sachen
- dem Referat 4: 10 Sachen
- dem Referat 12: 10 Sachen

Richterin am Amtsgericht Jacob-Pfitzenreiter werden dabei keine zivilrechtlichen Eil-
verfahren zugeteilt.

Referat 15 erhalt vorlaufig keine Zuteilung neu eingehender Verkehrsunfallsachen.

d) Alle anderen Zivilsachen werden nach der alphabetischen Reihenfolge der Beklag-
ten nach Mal3gabe der in B festgelegten Grundséatze geordnet und dann entspre-
chend dieser Ordnung und einer fortlaufenden Nummerierung taglich von 1 ab
(Kennzahl) versehen.

e) Entsprechend den Kennzahlen werden die C-Sachen nunmehr den Referaten 4 und
12 nach folgendem Schlissel zugeteilt, wobei die Reihe des Vortages fortzuftihren

ist;:
- dem Referat 4: 10 Sachen
- dem Referat 12; 8 Sachen
- dem Referat 4: 10 Sachen
- dem Referat 12; 10 Sachen

f) Entsprechend den Kennzahlen werden die AR- und H-Sachen, mit Ausnahme der
dem Referat 4 gemal3 C Nr. 2 a) zugeteilten Verfahren, den Referaten 4 und 12
nach folgendem Schlissel zugeteilt, wobei die Reihe des Vortages fortzuflihren ist:

- dem Referat 4: 2 Sachen
- dem Referat 12; 2 Sachen

g) Die Zustéandigkeit fur richterliche Entscheidungen oder Verfigungen in den bis zum
30.06.2007 abgeschlossenen Verfahren des Referates 11 C (Zivilsachen) werden
den Referaten 4 und 12 nach Maf3gabe der Endziffern der Aktenzeichen wie folgt
zugeteilt:

- dem Referat 4: die Endziffern 0 — 4
- dem Referat 12: die Endziffern 5 - 9.

h) Die Zustandigkeit fur richterliche Entscheidungen oder Verfiigungen in den bis zum
30.09.2017 abgeschlossenen Verfahren des Referates 3 C (Zivilsachen) werden

den Referaten 4 und 12 nach Maf3gabe der Endziffern der Aktenzeichen wie folgt
zugeteilt:

- dem Referat 4: die Endziffern 0, 3, 4, 5und 6

- dem Referat 12: die Endziffern 1, 2, 7, 8 und 9.
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D

Turnusmafige Zuteilung der Familiensachen

1. Hinsichtlich der in das F und AR-Register einzutragenden Eingange ist entspre-
chend der unter C festgelegten Regelungen zu verfahren.
Bei der alphabetischen Reihenordnung ist bei gleichen Familiennamen fir die Rei-
henfolge der Zuteilung der Vorname des Antragsgegners entscheidend; bei gleichen
Vornamen kommen die Sachen in das gleiche Referat.

2. Entsprechend den Kennzahlen werden die Sachen wie folgt nacheinander den Re-
feraten 6 und 8 zugeteilt, wobei die Reihe des Vortages fortzusetzen ist:

- dem Referat 6: vier Verfahren,
- dem Referat 8: funf Verfahren.

3. Neu eingehende Adoptionssachen werden den Referaten 6 und 8 im Turnus 1: 1
zugewiesen.

Ab dem 18.10.2021 neu eingehende isolierte Unterhaltssachen werden
abweichend von der Regelung in A-lI-Referat 13 Nr. 1. den Referaten 6 und 8 im
Turnus 1: 1 zugewiesen. Die Regelung zu nachfolgend Nr. 4. Satz 2 ist dabei
anzuwenden.

Referat 13 werden vorlaufig keine neu eingehenden isolierten Unterhaltssachen
zugeteilt.

Die Verfahren 13 F 68/17, 596/18, 312/19 und 336/20 werden dem Referat 6 F,
die Verfahren 13 F 563/18, 382/20, 740/20, 857/20 und 380/21 dem Referat 8 F
jeweils ab dem 18.10.2021 zur weiteren Bearbeitung zugewiesen.

4. Abweichend von der Regelung zu Nr. 2 und Nr. 3 gilt fiir neu eingehende F-Ver-
fahren in Familiensachen:

Wurde mindestens eine der beim Eingang des Verfahrens als Partei, Betroffene o-
der Beteiligte zu erfassenden natirlichen Personen schon zuvor in einem F-
Verfahren der Referate 6 oder 8 als Partei, Betroffene oder Beteiligte registriert,
dann ist der Neueingang unter Anrechnung auf den Turnus (Nr. 2 bzw. Nr. 3) in das-
jenige dieser beiden Referate einzutragen, in dem zuletzt eine dieser Personen re-
gistriert wurde, wobei Registrierungen in wiederaufgenommenen Versorgungsaus-
gleichsverfahren im Sinne von 8§ 50 Versorgungsausgleichsgesetz unberiicksichtigt
bleiben.

Im Ubrigen sind Abgaben innerhalb des Gerichts im Turnus auszugleichen, abge-
trennte Verfahren nicht.

5. Abweichend von den Regelungen zu Nr. 2 bis Nr. 4 sind neu eingehende Unter-
bringungssachen in familienrechtlichen Angelegenheiten dem Referat 6 — unter
Anrechnung auf den Turnus gemaR Nr. 2 — zuzuteilen.

6. Verfahren des vorlaufigen Rechtschutzes in Familiensachen (einstweilige Anord-
nungen, einstweilige Verfigungen und Arreste), die eingehen, wahrend entspre-
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chende Hauptsacheverfahren bereits in den Referaten 6 F oder 8 F anhéangig sind,
sind keine ,isolierten Unterhaltsverfahren“ gemafR Punkt A.1.13.2 des Geschéftsver-
teilungsplanes.

7. Neu eingehende AR- und FH-Verfahren werden den Referaten 6 und 8 im Turnus
1:1 zugeteilt. Nummer 4 gilt entsprechend.
Abweichend hiervon werden AR- und FH-Verfahren, die isolierte Unterhaltssachen
gemaf Punkt A.1.13.2. betreffen bzw. diesen entsprechen, in Referat 13 eingetra-
gen.

8. Abweichend von den Regelungen zu 1. — 7. gilt:
Neu eingehende Ehesachen werden im Referat 13 F registriert, falls zeitgleich F-
Verfahren im Referat 13 anhangig sind, die denselben Personenkreis oder ein ge-
meinschaftliches Kind der Ehegatten i.S.v. § 23b Abs. 2 Satz 2 GVG betreffen.

9. Gemal § 50 VersAusglG werden wieder aufgenommene Verfahren wie folgt zuge-
teilt:

Verfahren, die vor Abtrennung oder Aussetzung in den Referaten 8 oder 9 bearbei-
tet wurden, werden bei Wiederaufnahme Richterreferat 8 zugeteilt, alle tbrigen dem
Referat 13.

10. Neu eingehende AR-, FH- und F-Sachen,

- die nach den Regelungen zu Nr. 2 bis Nr. 9 zuzuteilen wéaren und

- Rechtsanwadltin Anja Gerlach (Meil3en/Radebeul) als Beteiligte,
Verfahrensbeistand oder Prozess- bzw. Verfahrensbevollméchtigte zu
registrieren ware, sind abweichend von den Regelungen von Nr. 2 bis Nr. 9
Referat 8 — unter Anrechnung auf den Turnus gemaf Nr. 2 — zuzuteilen.

Zuteilung in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie Freiheitsentziehungssa-
chen aufgrund von Bundes- und Landesrecht

1. Die Zuteilung der Betreuungs- und Unterbringungssachen innerhalb des
Zustandigkeitsbereichs des Amtsgerichts Meil3en richtet sich nach den ortlichen
Anknupfungstatsachen des Gesetzes uber das Verfahren in Familiensachen und
Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) — wie etwa Wohnsitz,
Aufenthalt, gewdhnlicher Aufenthalt, Bezirk des Bediirfnisses u. a.

2. Unaufschiebbare richterliche Geschéafte in Betreuungs-, Unterbringungs- und
betreuungsrechtlichen Zuweisungssachen nach 88 271 ff., 88 312ff. und 8§ 340 f.
FamFG sowie in Freiheitsentziehungssachen gem. 88 415 ff. FamFG im
Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz werden unabhangig von der
ortlichen Zuteilung von den Richterinnen und Richtern der Referate 10 und 14
beginnend ab 3. Marz 2025 mit Block 1 wie folgt wahrgenommen:
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Block 1 Block 2
gerade 1. ungerade 1.
Kalender- Vertretung 2. Vertretung | Kalender- Vertretung 2. Vertretung
wochen wochen
Montag DirAG Falk Riin RIAG Ball Montag RIAG Riin DirAG Falk
Gersdorf Hesper Gersdorf
Dienstag RIAG Hesper | DirAG Falk Riin Gersdorf Dienstag RIAG DirAG Falk RiinAG
Hesper Pospischil
Mittwoch RiinAG RIAG Riin Hofmann Mittwoch RiinAG RIAG Riin Walther
Pospischil Hesper Pospischil Hesper
Donnerstag | Riin RiinAG RIAG Hesper Donnerstag | Riin RiinAG RIAG Hesper
Hofmann Pospischil Hofmann Pospischil
Freitag RIiAG Hesper | Riin Hofmann | DirAG Falk Freitag DirAG Falk Riin Hofmann | RIAG Ball
Bock 3 Block 4
gerade 1. ungerade 1.
Kalender- Vertretung 2. Vertretung Kalender- Vertretung 2. Vertretung
wochen wochen
Montag DirAG Falk Riin RIAG Ball Montag RIAG Riin RiinAG
Gersdorf Hesper Gersdorf Pospischil
Dienstag RIiAG Hesper | DirAG Falk Riin Gersdorf Dienstag RIAG Riin DirAG Falk
Hesper Hofmann
Mittwoch RiinAG RIAG Riin Hofmann Mittwoch RiinAG RIAG Riin Hofmann
Pospischil Hesper Pospischil Hesper
Donnerstag | Riin RiinAG RIiAG Hesper Donnerstag | DirAG Falk RiinAG RIAG Hesper
Hofmann Pospischil Pospischil
Freitag RIiAG Hesper | Riin Hofmann | DirAG Falk Freitag Riin DirAG Falk RIAG Ball
Hofmann

Sind alle an einem Wochentag eingeteilten Richterinnen und Richter verhindert wird die
weitere Vertretung von den fur den Tag nicht eingeteilten Richterinnen und Richtern,
denen Betreuungssachen zur Bearbeitung zugewiesen sind sowie RIAG Ball und Riin

Gersdorf in der Reihenfolge ihrer Referatsordnungszahl tbernommen.

Bei Verhinderung aller vorbezeichneten Vertreter erfolgt die Vertretung nach Maligabe
von Ziffer 11l dieses Geschéftsverteilungsplanes.

Fur eilige Betreuungsverfahren von Betroffenen mit Wohnsitz oder gewohnlichem
Aufenthalt auRerhalb des Zustandigkeitsbereichs des Amtsgerichts Meil3en, richtet sich
die richterliche Zustandigkeit nach den nachfolgend unter Nr. 3 und 4. getroffenen
Regelungen bezogen auf den Sitz des Krankenhauses oder der Einrichtung, in der sie
sich befinden, wenn keine unaufschiebbaren richterlichen Geschéafte wahrgenommen
werden mussen.

3. Wird die Zustandigkeit des Amtsgerichts MeiRen hinsichtlich der nachfolgend be-
zeichneten Stadte und Gemeinden einschlie3lich ihrer Ortsteile fur unter Nr. E.1.
bezeichnete Verfahren begrindet, werden diese dem Referat 10 zugewiesen:
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01445 Radebeul
01471 Radeburg
01468 Moritzburg
01689 Niederau

01689 Weinbohla

14

01640 Coswig - fur Betroffene, deren Nachnamen mit den Anfangs-
buchstaben N bis einschlief3lich Z beginnen

Sind in Betreuungsverfahren von Richtern, die nach MaRRgabe der bis zum 28.02.2025
gultigen Geschaftsverteilung zustandig waren, Anhérungstermine vor dem 01.03.2025
fur einen Zeitpunkt nach diesem Datum bestimmt, werden diese Verfahren von ihnen

bis zum Abschluss der Entscheidung Uber den Anhérungsgegenstand weiter bearbei-

tet.

4. Referat 14 werden alle anderen Betreuungssachen mit drtlicher Anknipfung an an-
dere als unter Ziffer 2 und 3 bezeichneten Stadte und Gemeinden einschliel3lich ihrer
Ortsteile im Zustandigkeitsbereich des Amtsgerichts Meif3en zugewiesen.

Bis zur Wiederbesetzung von Referat 14 werden die dem Referat zugewiesenen
richterlichen Aufgaben nach den 6rtlichen Anknipfungstatsachen wie folgt

wahrgenommen:

Direktor des Amtsgericht Falk

- samtliche Verfahren aus den Gemeinden
Diera-Zehren, Kéabschitztal, Ketzerbachtal,
Klipphausen, Lommatzsch und Nossen

- samtliche Verfahren aus MeifRen-Stadt fiir
Betroffene, deren Nachname mit den
Anfangsbuchstaben L sowie O bis ein-
schlieZlich P beginnt

Richterin am Amtsgericht Pospischil

- samtliche Verfahren aus MeiRen-Stadt fiir
Betroffene, deren Nachname mit den
Anfangsbuchstaben A bis einschlieRlich K, N
und M sowie X,Y oder Z beginnt

N.N., ab 18.10.2025

Richterin Hofmann

- sdmtliche Verfahren aus Coswig fur Betroffene
deren Nachname mit den Anfangsbuchstaben
A bis einschliel3lich M beginnt

- samtliche Verfahren aus MeifRen-Stadt fur
Betroffene, deren Nachname mit den
Anfangsbuchstaben Q bis einschliefilich
S sowie T bis einschlief3lich W beginnt

5. Polizeigewahrsamssachen werden von Referat 1 bearbeitet.
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F

Grundsaétze fur die Feststellung der fur die Zuteilung der Strafsachen gegen Erwach-
sene vor dem Einzelrichter (Ds-Sachen) sowie der Strafbefehlsantrage (Cs-Sachen)
maRgeblichen Reihenfolge der Eingange:

1.

Die in Strafsachen eingehenden Anklagen gegen Erwachsene vor dem Einzelrichter
(Ds-Sachen) sowie die eingehenden Antrage auf Erlass eines Strafbefehls sind un-
verzuglich der jeweils vom Direktor des Amtsgerichts bestimmten Eingangsstelle
vorzulegen.

Die Eingangsstelle versieht die ihr nach Ziffer 1 vorgelegte Sache im Sachregister
sofort mit einer fortlaufenden, jeden Tag mit 1 beginnenden Ziffer, die neben den
Eingangsstempel gesetzt wird. Der Kennziffer wird das Namenszeichen des vom Di-
rektor des Amtsgerichts bestimmten Mitarbeiters der Eingangsstelle beigefiigt.

Werden gleichzeitig mehrere Sachen vorgelegt, so sind die Kennziffern in der Rei-
henfolge des laufenden Aktenzeichens der Staatsanwaltschaft zu vergeben (also:
164 Js 24357/16 vor 161 Js 00145/17).

Die Nummerierung geschieht - abgesehen von der lber das zur Vergabe der Kenn-
ziffer unvermeidbare Maf hinausgehende — ohne Durchsicht der Anklage oder der
Verfahrensakte.

Die ggf. an Sonn- und Feiertagen sowie an dienstfreien Tagen eingehenden Sachen
— einschlieRlich der Sachen aus dem Nachtbriefkasten an diesen Tagen — werden
zu den Eingangen des darauf folgenden Arbeitstages gerechnet.

Ausgenommen von der Regelung sind alle Ls-Sachen gegen Erwachsene, die von
Referat 16 bearbeitet werden und alle AR-, Bs- und Gs-Sachen jeweils gegen
Erwachsene, die von Referat 1 bearbeitet werden.

Eingehende Strafsachen, die sowohl Strafbefehlsantrage als auch Anklageschriften
enthalten, werden grundsétzlich dem zustandigen Referat unter Beachtung des
jeweiligen Turnus zugeteilt, das fiir die Bearbeitung der Strafsachen mit Anklagen
zustandig ist

Turnusmalig Zuteilung der Strafsachen gegen Erwachsene vor dem Einzelrichter
(Ds-Sachen) sowie der Antrage auf Erlass eines Strafbefehls (Cs-Sachen):

2.

Entsprechend den Kennzahlen werden die Ds-Strafsachen gegen Erwachsene den
Referaten nach folgendem Schliissel zugeteilt, wobei die Reihe des Vortages
fortzusetzen ist:

- dem Referat 17: 13 Sachen
- dem Referat 18: 4 Sachen

Ds-Sachen, die dieselbe Person betreffen, kommen in dasselbe Referat. Eine An-
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rechnung auf den Turnus erfolgt nur, wenn die Sache ohne die Zusammenhangsre-

gelung dem anderen Referat zuzuteilen wére oder bereits zugeteilt war, weil der
Zusammenhang tUbersehen wurde.

3. Entsprechend den Kennzahlen werden Cs-Strafsachen gegen Erwachsene den Re-
feraten nach folgendem Schlissel zugeteilt, wobei die Reihe des Vortages
fortzusetzen ist:

-dem Referat 1: 2 Sachen
- dem Referat 11: 5 Sachen
- dem Referat 18: 3 Sachen

4. Cs-Sachen, die dieselbe Person betreffen, kommen in dasselbe Referat. Eine An-
rechnung auf den Turnus erfolgt nur, wenn die Sache ohne die Zusammenhangsre-
gelung dem anderen Referat zuzuteilen wére oder bereits zugeteilt war, weil der
Zusammenhang tbersehen wurde.

H

Verfahren, die bis zum 12.10.2025 nach Malgabe der bis dahin geltenden
Geschaftsverteilung in den jeweiligen Referaten eingegangen oder Ubernommen worden
sind, werden von den bisher zustdndigen Referaten weiterbearbeitet, soweit keine
abweichende Regelung getroffen wurde.

Bei fehlerhafter Turnuszuteilung infolge Irrtums oder eines sonstigen Verstof3es gegen die
Turnusregeln ist eine nachtragliche Berichtigung der Turnusverteilung nur vorzunehmen,
solange die Zuteilung der letzten Vorlage (Stapel) noch nicht abgeschlossen ist. Dies
schliel3t die Moglichkeit einer prozessual zulassigen Verfahrensabgabe nicht aus.

Zustandigkeiten aul3erhalb eines Turnus

1. Wird ein Verfahren an ein anderes Gericht oder ein anderes Referat abgegeben oder
verwiesen und von dort zurtickgegeben oder zuriickverwiesen, ist das Referat zustan-
dig, das bereits mit der Sache befasst war. Eine Anrechnung auf den Turnus unter-
bleibt.

2. Abgetrennte Verfahren fallen in die Zustandigkeit des abtrennenden Referats. Eine An-
rechnung auf den Turnus unterbleibt.

3. Ist jedoch fur das abgetrennte Verfahren ein anderes Referat oder Sachgebiet aus-
schlief3lich zustandig, wird das Verfahren dort als Neueingang turnusmafgig behandelt.
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4. Als erledigt geltende Verfahren (8 7 Abs. 2 und 3 AktO) verbleiben im Falle der
Fortsetzung bei dem Referat, bei welchem sie anhéngig waren. Dasselbe gilt fr
erledigte Verfahren, in denen das Gericht etwa infolge Wiederaufnahme, Zurtckverwei-
sung etc. wieder tétig wird. Sie gehdren zur Zustandigkeit des Referats, das das Ver-
fahren erledigt hat, ausgenommen Zurtickverweisungen nach § 354 Abs. 2 StPO.

5. Antrdge auf Prozesskostenhilfe, auf Durchfihrung des selbstandigen Beweis-
verfahrens, Arrestantrage, Antrdge auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung sowie Kla-
gen im Urkundenprozess oder dhnliche Antrdge begrinden die Zustandigkeit des Refe-
rats auch fir spater eingehende Klagen bzw. Nachverfahren, soweit ein Sachzusam-
menhang besteht.

Fur die Behandlung eines spater eingehenden Antrags auf Erlass eines Arrestes oder
einer Einstweiligen Verflgung ist das Referat zustandig, bei dem die Hauptsache an-
hangig ist. Vollstreckungsabwehrklagen werden unter Anrechnung auf den Turnus
an das Referat abgegeben, das die Ausgangsentscheidung getroffen hat. Ist das
Referat nicht mehr vorhanden, verbleibt es bei der turnusmafligen Zuteilung.

6. Der Ausschluss oder die begriindete Ablehnung eines Richters begrinden, wenn nicht
inzwischen ein Richterwechsel stattgefunden hat, die Zusténdigkeit des Referats des
vertretenden Richters. Dasselbe gilt bei Zuriickverweisungen nach § 354 Abs. 2 StPO
und bei Er6ffnungen nach § 210 Abs. 1 StPO.

7. Ein Strafreferat bleibt zustandig, wenn die Staatsanwaltschaft die Anklage oder den
Antrag auf Erlass eines Strafbefehls ganz oder teilweise zurticknimmt oder das Gericht
die Eroffnung des Hauptverfahrens ganz oder teilweise ablehnt und die Staatsanwalt-
schaft aufgrund der gleichen Tat (im Sinne von § 264 StPO) erneut Anklage erhebt oder
erneut den Erlass eines Strafbefehls beantragt. Entsprechendes gilt auch bei einem An-
trag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren.

8. In Strafsachen werden eingehende Rechtshilfe- und Amtshilfeersuchen dem Referat
zugewiesen, das fur das Verfahren zustandig ware, wenn es in der Hauptsache beim
Amtsgericht Meil3en durchgefiihrt wiirde. Dasselbe gilt fiir die dem Amtsgericht MeiRen
Ubertragenen Bewédhrungsaufsichten gemal § 462a Abs. 2 StPO.

9. Diein § 462 a Abs. 3 und 4 StPO fir verschiedene Gerichte getroffenen Zustandigkeits-
regelungen in den Féllen, in denen bei mehreren Gerichten die dort genannten gericht-
lichen Entscheidungen anstehen, gelten im Verhdltnis der Strafrichterreferate unterei-
nander entsprechend.

10. Im Falle der Zuziehung eines weiteren Richters nach 8 29 Abs. 2 GVG ist der Richter
bzw. die Richterin des Referats 17 zum Beisitzer bzw. zur Beisitzerin berufen.

11. Sofern die neue Geschéftsverteilung Veréanderungen in den Geschaftsaufgaben be-
stimmt, bleibt ein Richter, der in einer Sache bereits tatig war, weiterhin fur diese Sa-
che zustandig, soweit keine abweichend Regelung getroffen wurde.
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12. Halt sich ein Richter fir eine zugeteilte Sache nicht fir zusténdig, so ist diese an das
zustandige Referat abzugeben. Eine Abgabe ist nicht mehr zul&ssig, wenn in der Sache
bereits mundlich verhandelt wurde oder ohne muindliche Verhandlung ein Vorbehaltsur-
teil, ein Versaumnisurteil, eine Arrestanordnung, eine einstweilige Verfligung oder eine
Entscheidung im Verfahren der Verfahrenskostenhilfe ergangen ist sowie ein Be-
weisbeschluss eine Terminsanberaumung oder eine prozessleitende Verfiigung nach
§ 273 ZPO erfolgt ist, es sei denn, es habe dieses Referat Sachen der infrage kommen-
den Art Gberhaupt nicht zu bearbeiten.

13. Soweit Richter am Amtsgericht Ball gemaR 8 22 Nr. 4 StPO von der Ausibung des
Richteramtes wegen seiner friheren Tatigkeit als Staatsanwalt kraft Gesetzes
ausgeschlossen ist, werden diese Verfahren folgenden Referaten zu Bearbeitung
zugewiesen:

Referat 1 : Entscheidungen lber Strafbefehlsantrage und Einspriiche gegen Erwachsen
einschliel3lich der Bewahrungstiberwachungssachen in Strafbefehlsverfahren
gegen Erwachsene

Referat 7 : Jugendschoffengerichts - und Jugendrichtersachen einschlieflich der
Jugendschutz und Bewahrungsuberwachungssachen (Cs-, Ds-, Bs-, Gs-, AR-
VRJs-Sachen

Referat 16: Buf3geldsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende

Referat 17: Einzelrichterstrafsachen gegen Erwachsene (nur Ds-Sachen)
einschlief3lich der Bewdhrungsiiberwachungssachen
Ds-Sachen gegen Erwachsene

14. Zweifelsfragen tUber Zustandigkeiten entscheidet das Prasidium.
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GERICHTSABTEILUNGEN:

(zur Bildung der Referatskennziffern)
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Abteilung 1 Zivil
Abteilung 2 Straf-/Bul3geldsachen
Abteilung 3 Familie
Abteilung 4 Betreuung
Abteilung 5 Zwangsvollstreckung
Abteilung 6 Nachlass
, Sonstige Verfahren
Abtellung 7 z. B. Abschiebehaft, Erinnerungen
in Beratungshilfesachen etc.
Abteilung 8 Grundbuch
Abteilung 9
Abteilung 10 Verwaltung
Falk
Direktor des Amtsgerichts
Dittmann Hesper
Richterin am Amtsgericht Richter am Amtsgericht
Pospischil Viehof
Richterin am Amtsgericht Richter am Amtsgericht als
standiger Vertreter des Direktors
(war verhindert, an der Beschluss- (war verhindert, an der Beschluss-
fassung mitzuwirken) fassung mitzuwirken)

*RK=Richterkennziffer

GVP Richter 2025



	Das Präsidium des Amtsgerichts Meißen hat folgenden
	Referat 2:  Richterin am Amtsgericht Holubetz
	Referat 3:  nicht besetzt
	Referat 5:  nicht besetzt
	Referat 8:  Richterin am Amtsgericht Dittmann bis 31.12.2025 (a)
	ab 15.10.2025 Richter am Amtsgericht Schmidt (b)
	Referat 11: Richter am Amtsgericht Ball (a),  N.N. ab 18.10.2025
	Richterin Hofmann (b)
	Referat 12:  Richterin am Amtsgericht Holubetz
	Referat 13:  Richter am Landgericht Leibfritz
	Referat 14: N.N. (Vollvertretung durch DirAG Falk, RiinAG Pospischil
	und N.N. ab 18.10.2025  Riin Hofmann nach Zuteilung – nachfolgend E)
	Referat 15: Richter am Landgericht Leibfritz
	Referat 16:  N.N. ab 18.10.2025 Richterin Hofmann
	II. Vertretungsregelung
	III. Ringvertretungsregelung
	B
	C
	D
	01445 Radebeul
	01640 Coswig       -  für Betroffene, deren Nachnamen mit den Anfangs-
	buchstaben N bis einschließlich Z beginnen
	F
	G
	H
	I
	J

